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B .
Verordnungen , Verfügungen und Bekannt¬

machungen des Regierungspräsidenten

Allgemeine Innere Verwaltung
346 Ungültigkeitserklärung

von Dienstausweisen
(Heidrun Kaiinka )

(Hans Köninger )

Der Regierungspräsident
11 .02 .36

Düsseldorf , den 28 . April 1971

Der vom Staatl . Gewerbeaufsichtsamt Wuppertal
für die Gewerbeinspekorin Heidrun Kaiinka , ge¬
boren am 4 . 12 . 1943 in Koblenz , ausgestellte Dienst¬
ausweis Nr . 2744 für Gewerbeaufsichtsbeamte ist
der Inhaberin verlorengegangen und wird hiermit
für ungültig erklärt .

Der am 16 . 1 . 1969 vom Regierungspräsidenten
Düsseldorf unter der Nr . 374 für den Regierungs¬
angestellten Hans Köninger , geboren am 6 . 7 . 1921
in Ansbach , ausgestellte Dienstausweis ist dem In¬
haber verlorengegangen und wird für ungültig er¬
klärt .

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 225

347 Totalisatorgenehmigung
für das Kalenderjahr 1971

(auf der Rennbahn in Dinslaken )

Der Regierungspräsident
21 . 14 — 60

Düsseldorf , den 26 . April 1971

Aufgrund des § 1 des Rennwett - und Lotteriege¬
setzes vom 8 . 4 . 1922 (RGBl . I S . 393 ) habe ich dem

Niederrheinischen Traber - , Zucht - und Rennverein
e . V . in Dinslaken die Genehmigung zum Betrieb
eines Totalisators auf seiner Rennbahn in Dinslaken
für den 30 . Mai 1971 erteilt .

Meine Genehmigung zum Betrieb des Totalisators
auf der Rennbahn in Dinslaken für den 29 . Mai 1971
wird hiermit widerrufen .

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 225

348 Vermessungsgenehmigung
(Dipl .- Ing . H . Muche )

Der Regierungspräsident
33 .2416

Düsseldorf , den 27 . April 1971

Gemäß Abschnitt B Nummer 10 Absatz 2 Buch¬
stabe b des RdErl . des Ministers für Landesplanung ,
Wohnungsbau und öffentliche Arbeiten vom 5 . 4 .
1962 — Z C 2 — 7160 — (MB1 . NW . 1962 S . 767 ) und
den hierzu ergangenen Änderungen durch die Rund¬
erlasse vom 9 . 12 . 1965 — ZB3 — 7160 (MB1 . NW .
1966 S . 186) und vom 28 . 4 . 1969 — I 3 B — 7160 —
(MB1 . NW . 1969 S . 851 / SMB1. NW . 71342 ) habe ich
dem öffentlich bestellten Vermessungsingenieur
Dipl . -Ing . H . Muche , 401 Hilden , Mettmanner Str . 31 ,
die Genehmigung erteilt , unter seiner Leitung und
Aufsicht den Ing . (grad .) Heinz Pohlmann zur Mit¬
wirkung bei Katastervermessungen heranzuziehen
(Vermessungsgenehmigung II ) .

Diese Genehmigung ist mit dem Vorbehalt des
jederzeitigen Widerrufs erteilt worden .

An die Oberstadt - und Oberkreisdirektoren
des Bezirks .

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 225
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Wirtschaft und Verkehr

349 Genehmigung
für den Linienverkehr mit Kraftfahrzeugen

(Stadtwerke Oberhausen AG )

Der Regierungspräsident
53 .51 — 13/17

Düsseldorf , den 14 . April 1971

Dem Unternehmen Stadtwerke Oberhausen Ak¬
tiengesellschaft in 42 Oberhausen , Danziger Str . 31 ,
wird auf Grund des Personenbeförderungsgesetzes
(PBefG ) i . d . F . vom 8 . Mai 1969 (BGBl . I S . 348 ) die
Genehmigung für die Einrichtung und den Betrieb
eines

Linienverkehrs mit Kraftfahrzeugen
nach § 42 PBefG

von Oberhausen -Holten/Grashofstraße nach Bottrop /
I . Forsthaus Specht , 2 . Zeche Franz Haniel über Ruhr¬
chemie — Sterkrade/Bf . — Dorstener Straße , be¬
fristet bis zum 31 . Dezember 1975 , erteilt .

Hierdurch wird die Genehmigung vom 17 . 1 . 1968
(Abi . Reg . Ddf . 1968 Nr . 133) ungültig .

Die Aufsicht über das Unternehmen wird von mir
ausgeübt .

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 226

350 Entbindung von der Betriebspflicht
(Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG ., Moers )

Der Regierungspräsident
53 .51 — 60/7

Düsseldorf , den 16 . April 1971

Die Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG .
(NIAG ) , 413 Moers , Homberger Straße 113, wird
gemäß § 24 Personenbeförderungsgesetz (PBefG ) in
der Fassung vom 8 . 5 . 1969 (BGBl . I S . 348 ) von der
Betriebspflicht zur Aufrechterhaltung des Kraftfahr¬
zeuglinienverkehrs von Kamp -Lintfort/Rathausplatz
nach Nieukerk/Friedenstraße (Genehmigung vom
II . 12 . 1967 — ABl . Reg . Ddf . 1968 Nr . 16 ) mit Be¬
triebsschluß am 22 . Mai 1971 für dauernd entbunden .

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 226

351 Entbindung von der Betriebspflicht
(Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG . , Moers )

Der Regierungspräsident
53 .51 — 06/78

Düsseldorf , den 20 . April 1971

Die Niederrheinische Verkehrsbetriebe AG .
(NIAG ) , 413 Moers , Homberger Straße 113 , wird
gemäß § 24 Personenbeförderungsgesetz (PBefG ) in
der Fassung vom 8 . 5 . 1969 (BGBl . I S . 348 ) von der
Betriebspflicht zur Aufrechterhaltung des Kraftfahr¬
zeuglinienverkehrs von Kamp -Lintfort/Rossenray
nach Kamp -Lintfort/Markt (Genehmigung vom 16 . 10 .
1964 — Abi . Reg . Ddf . 1964 Nr . 927 ) mit Betriebs¬
schluß am 22 . Mai 1971 für dauernd entbunden .

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 226

c .
Rechtsvorschriften und Bekanntmachungen

anderer Behörden und Dienststellen

352 Ungültigkeitserklärung
einer Reisegewerbekarte

(Helmut Heckenbach )

Herr Helmut Heckenbach , geboren am 31 . 12 . 1942
in Oberhausen , wohnhaft Oberhausen , Heiderhö -
fen 26 , hat die am 15 . 10 . 1968 auf seinen Namen
ausgestellte Reisegewerbekarte Nr . 151/68 , gültig
bis zum 14 . 10 . 1971 , verloren . Die Reisegewerbe¬
karte wird hiermit für ungültig erklärt . Sollte sie
widerrechtlich benutzt werden , ist sie einzuziehen
und Strafanzeige zu erstatten .

Oberhausen , den 22 . April 1971
Stadt Oberhausen
Der Stadtdirektor

In Vertretung
Dellenbusch

Beigeordneter
Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 226

353 Widmung
von Neubaustrecken

(Bestandteil der Landstraße 135 zwischen der Bundes¬
grenze und der Bundesstraße 221 , Kreis Kempen - Krefeld )

Gemäß § 6 Abs . 1 des Landesstraßengesetzes vom
28 . 11 . 1961 .(Gesetz - und Verordnungsblatt für das
Land Nordrhein -Westfalen S . 305 ) werden die unten
näher bezeichneten Straßenstrecken für den öffent¬
lichen Verkehr gewidmet .

Lage der neuerbauten Straße : Zwischen der Bun¬
desgrenze und der Bundesstraße 221
Kreis : Kempen -Krefeld
Regierungsbezirk : Düsseldorf
Bestandteil der Landstraße : 135

Gewidmete Strecken :
1 . Die 4spurige Hauptfahrbahn von km 0,000 (Bun¬

desgrenze ) bis km 2,121
2 . Die Anschlußstelle B 221

nördl . Anschlußäste
Länge (308 + 33 + 29 m ) = 0,370 km
südl . Anschlußäste
Länge (534 + 330 + 42 + 38 m ) = 0,944 km .

Gegen die Widmungsverfügung kann innerhalb
eines Monats nach Bekanntgabe Widerspruch er¬
hoben werden . Der Widerspruch ist schriftlich oder
zur Niederschrift beim Direktor des Landschaftsver¬
bandes Rheinland , Köln -Deutz , Kennedy -Ufer 2 , ein¬
zulegen .

Köln , den 12 . März 1971
503 .3—642—85/1/135 (2)

Der Direktor
des Landschaftsverbandes Rheinland

In Vertretung
Dr . Kayser
Landesrat

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 226
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354 Ungültigkeitserklärung
eines Waffenscheines

(Heinrich Mehn )

Der Herrn Heinrich Mehn , geboren am 15 . 4 . 1940
in Düsseldorf , wohnhaft in Düsseldorf , Marschall¬
straße 14 , am 31 . 5 . 1968 erteilte Waffenschein Nr .
54/68 zum Führen einer Pistole mit Kaliber 7,65 mm
ist in Verlust geraten .

Der Waffenschein wird hiermit für ungültig er¬
klärt .

Im Falle der widerrechtlichen Benutzung ist der
Waffenschein einzuziehen und der ausstellenden Be¬
hörde zurückzugeben .

Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 227

355 Aufgebot
eines Sparkassenbuches

(Amanda Schlicht geb . Roloff )

Frau Amanda Schlicht geb . Roloff , Solingen ,
Augustastraße 54 , hat das Aufgebot des Sparkassen¬
buches Nr . 13 417 217 der Stadt - Sparkasse Solingen ,
lautend auf den Namen Amanda Schlicht geb . Ro¬
loff , Solingen , Augustastraße 54 , beantragt . Der In¬
haber der Urkunde wird aufgefordert , spätestens
bis zum 29 . Juli 1971 bei der Stadt - Sparkasse So¬
lingen seine Rechte anzumelden und die Urkunde

vorzulegen . Widrigenfalls erfolgt die Kraftloser¬
klärung der Urkunde .

Solingen , den 29 . April 1971

Stadt - Sparkasse Solingen
Der Vorstand

Feldhusen Früngel
Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 227

356 Kraftloserklärung
eines Sparkassenbuches

(Leonardo Tranchina und Maria Calogera Coci )

In der Aufgebotssache des Herrn Leonardo Tran¬
china und Maria Calogera Coci , Solingen -Aufder -
höhe , Höher Heide 55 , wird folgender Beschluß ge¬
faßt : Das Sparkassenbuch Nr . 17 083 130 der Stadt -
Sparkasse Solingen , lautend auf den Namen Leo¬
nardo Tranchina und Maria Calogera Coci , Solin -
gen -Aufderhöhe , Höher Heide 55 , wird für kraftlos
erklärt . Die entstandenen Barauslagen (Inserat ) trägt
der Antragsteller .

Solingen , den 22 . April 1971

Stadt - Sparkasse Solingen
Der Vorstand

Feldhusen Früngel
Abi . Reg . Ddf . 1971 S . 227

Einrückungsgebühren für die zweigespaltene Zeile oder deren Raum 0,90 DM . Bezugspreis der Ausgabe A (zwei¬
seitiger Druck ) mit öffentlichem Anzeiger 8,50 DM , der Ausgabe B (einseitiger Druck ) ohne öffentlichen Anzeiger
7,— DM vierteljährlich . Bezugsbestellungen nehmen nur die zuständigen Postämter entgegen . Einzelstücke werden
nur durch den August Bagel Verlag in Düsseldorf , Grafenberger Allee 100, gegen Voreinsendung von 1,— DM für
die Ausgabe A mit öffentlichem Anzeiger und für die Ausgabe B ohne öffentlichen Anzeiger 0,60 DM ein¬
schließlich der Versandkosten pro Einzelheft , zahlbar auf das Postscheckkonto der August Bagel Verlags GmbH ,

Köln 85 16 , geliefert .
Die genannten Preise enthalten 5,5 °/o Mehrwertsteuer

Herausgeber : Der Regierungspräsident in Düsseldorf . Druck : A . Bagel , Düsseldorf .
Einsendungen für das Regierungsamtsblatt und den öffentlichen Anzeiger sind nur an den Regierungspräsidenten

— Amtsblattstelle — in 4 Düsseldorf -Nord , Cecilienallee 2 , zu richten .
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In
guten
WB0
in schlechten
Zeiten :

Dein .Päckchen !
Dein
Paket
nach
drüben

Was kann man schicken ?
Die Liste ist unvollständig , sie gibt nur Anregungen

Lebens - und Genußmittel

zusammen
bis 1000 g

zusammen
bis 1000 g

Die folgenden Preisangaben sind nicht als Höchstbegrenzungen
anzusehen . Sie sollen nur zeigen , daß man auch ohne großen Auf¬
wand viel helfen und Freude bereiten kann .

Textilien , Bekleidung und Zubehör

Bis 1,- DM

Druckknöpfe , Haken , Ösen
Nähnadeln , Stopf - und Stricknadeln
Nähzubehör (Garne usw .)
Perlmuttknöpfe
Reißverschlüsse usw .

Bis 5, - DM
Babyartikel
Babywäsche
Damenstrümpfe
Herrensocken (Kräuselkrepp )
moderne Hosenträger
Schals , Tücher
Wolle

Über 5, - DM

Anoraks
Bettwäsche
Blusen
Grobleinen
Kinderkleidung
Lederhosen
Oberwäsche , Unterwäsche
Pullover
Miederwaren
Schirme (Knirpse )
Schuhe und Zubehör
waschbare Krawatten
Wolle und Wollwaren
Kunstfasermäntel

Zugelassen sind auch alle größeren Bekleidungsstücke , wie Kleider ,
Anzüge , Mäntel , Röcke , Hosen , Jacken .

Bis je 1000 g
Hartwurst
Speck
Eierteigwaren
Traubenzucker
Babynahrung
Obst und Südfrüchte

Bis je 500 g

Margarine
Butter
andere Fette
Nüsse
Mandeln
Zitronat
Rosinen
Backobst
Kekse , Teegebäck

Gewürze aller Art , Backpulver , Soßenpulver , Puddingpulver , Suppen - und
Brühwürfel nur in kleinen Mengen für den Hausgebrauch .

Bis je 300 g
Schokolade waren
Bis je 250 g
Kaffee
Kakao
Milchpulver
Käse

Bis je 50 g

Eipulver
Tabakwaren
(höchstens 40 Zigaretten
oder 8 Zigarren
oder 20 Zigarillos
oder 50 g Tabak )

Lederwaren

Bis 5, - DM
Etuis
Geldbörsen
Taschen maniküren

Über 5,- DM
Aktentaschen , Kollegmappen
Brieftaschen

Verschiedenes

Batterien und Birnen für Taschenlampen
Bleistifte
Minen für Kugelschreiber
Blumensamen
Gasanzünder
Haarklammern
Hygiene - , Kosmetik - und Toilette -Artikel

(wie Toilettenseife , Rasierseife , Rasier¬

klingen , Gesichtswasser , Hautcreme ,
Babycreme , Haarwaschmittei , Papier¬
taschentücher , Toilettenpapier )

Klebstoff in Tuben
Kunstpostkarten

Einkaufstaschen
Geldbörsen
Handschuhe
Handtaschen
Reisenecessaires
Taschen maniküren
Lederhandschuhe
Schuhe

Nägel , Schrauben , Haken
Schulhefte
Schwämme
Feinwaschmittel
Zeichenblocks
Fahrradzubehör
Feuerzeuge
Glühbirnen
Laubsägen
Scheren , Taschenmesser
Spielsachen , Gummibälle
Tulpenzwiebeln usw .

Alle Kleinigkeiten für Küche und Haushalt (Spülbürsten , Topf¬
schrubber * Fensterleder , Vliesstofftücher , Einweckringe usw .) , für

den Garten und für den Bastler .
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